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B e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage der Abg.PROBST, APFELBECK an 
den Bundesminister für Arbeit und Soziales, 

betreffend Insulintherapie (Nr.5865/J) 

Frage 1: 

Sb 90 lAB 

1990 -08- 1 7 

zu &f6SJJ 

Verfügt Ihr Ressort über Unterlagen, die eine herkömmliche 

Insulintherapie mit der NIS-Therapie hinsichtlich Kosten 

und Nutzen vergleichen? 

Antwort: 

Diesbezügliche Unterlagen stehen dem Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales nicht zur Verfügung. 

Frage 2: 

Wenn nein, verfügen die Sozialversicherungsträger über 

derartige Daten und stellen Sie diese als Aufsichtsbehörde 

zur Verfügung? 

Antwort: 

Dazu hat der Hauptverband der österreichischen Sozialver­

sicherungsträger mitgeteilt, daß die Krankenversicherungs­

träger über keine eigenen Daten über einen Kosten-Nutzen­

Vergleich der herkömmlichen Insulintherapie mit der NIS­

Therapie verfügen. 

Frage 3: 

Werden die Einschulungskosten von der Krankenversicherung 

getragen; wenn nein, warum nicht? 
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Antwort: 

Dazu hat der Hauptverband der österreichischen Sozialver­

sicherungsträger folgendes mitgeteilt: 

In der Regel erfolgt die Einschulung der Diabetiker in 

einer Krankenanstalt, entweder stationär oder ambulant. 

Die Krankenversicherungsträger übernehmen hie~ür die 

Kosten; diese Leistungen sind mit dem Pflegegebührenersatz 

oder Ambulanzpau~chale abgegolten. 

Die Honorarordnungen mit den freiberuflich tätigen Ver­

tragsärzten sehen eine eigene Einzelleistungsposition 

"Einschulung für Diabetiker" nicht ausdrücklich vor, 

insbesondere auch deshalb, weil auch bei anderen Er­

krankungen (z.B. Galle, Niere, Gicht, Rheuma> eine Diät­

beratung erforderlich ist. Es ist aber eine Position 

"Ausführliche diagnostisch-therapeutische Aussprache 

zwischen Arzt und Patient" enthalten. Diese Einzel­

leistungsposition könnte - zusätzlich zum Fallpauschale -

für die Honorierung der Vertragsärzte für die Einschulung 

von Diabetikern herangezogen werden. 

Frage 4: 

Werden Sie sich gegenüber dem Hauptverband der öster­

reichischen Sozialversicherungsträger dafür einsetzen, daß 

die Finanzierung der Einschulung übernommen wird? 

Antwort: 

Da, wie sich aus der Beantwortung der Frage 3 ergibt, die 

Kosten für die Einschulung von Diabetikern bereits jetzt 

von der Krankenversicherung übernommen werden, besteht 

kein Grund zu etwaigen Veranlassungen in dieser Angelegen­

heit. 
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Im übrigen muß ich darauf hinweisen, daß die Beziehungen 

zwischen den Trägern der Krankenversicherung und den 

freiberuflich tätigen Ärzten nach § 341 Abs.1 ASVG durch 

Gesamtverträge geregelt werden,die für die Träger der 

Krankenversicherung durch den Hauptverband mit den örtlich 

zuständigen Ärztekammern abzuschließen sind. 

Eine bestimmende Einflußnahme auf den Inhalt der Honorar­

ordnung kommt mir als Bundesminister für Arbeit und 

Soziales im Rahmen meines gesetzlichen Aufgabenbereiches 

nicht zu. 

Der Bundesminister: 
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